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I. KI-Einsatz bei Verträgen:
Vom Vertragsmanagement...
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II. Der (neue) Rechtsrahmen
1. EU-KI-Verordnung
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• Rechtlicher Rahmen für den Betrieb von KI-Systemen
– Mindestanforderungen, die KI-Systeme erfüllen müssen, um sicher, transparent, 

zuverlässig und rechenschaftspflichtig zu sein

– Risikoqualifizierung mit verschiedenen Kategorien

– Anforderungen an Anbieter von KI-Systemen mit hohem Risiko (Art. 8-17) wie 
Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Data Governance, technische 
Dokumentation, menschliche Aufsicht...

– Verpflichtungen vor allem für Anbieter (Entwickler) von (Hochrisiko-)KI-Systemen

– Geringe Verpflichtungen für Nutzer (Anwender) von KI-Systemen und keine 
Verpflichtungen für Endnutzer

• Auswirkungen auf Vertragsschluss durch KI?
– Risikoeinstufung? Unwahrscheinlich, dass es sich um ein hohes Risiko handelt, hängt 

aber vom spezifischen Kontext ab

– Nutzer eines Chatbots als Betreiber? Vgl. Art. 3 Abs.. 4 KI-Gesetz ("natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein KI-System unter 
ihrer Aufsicht einsetzt, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen 
nicht-beruflichen Tätigkeit verwendet")

– Verpflichtungen ohne Bezug zu vertraglichen/vertragsrechtlichen Fragen



II. Der (neue) Rechtsrahmen
2. UNCITRAL-Modellgesetz
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• Hintergrund
– Sondierungsarbeit des Sekretariats seit 2018; Entwurf des Modellgesetzes durch AG

– Verabschiedung im Plenum am 11. Juli 2024; Veröffentlichung des Guide to Enactment 

• Anwendungsbereich
– "Automatisiertes System" (Art. 1, "AS"): programmiert, um auf deterministische oder 

nicht-deterministische Weise zu arbeiten => über KI hinaus

– "Verwendung von AS zum Abschluss oder zur Erfüllung von Verträgen" (Art. 2 Abs. 1) => 
über das Verbraucherrecht hinaus (=> und: einschließlich intelligenter Verträge, 
Durchsetzung der Vertragserfüllung)

• Inhalt
– Allgemeine Bestimmungen: Auslegung (Art. 3); Technologieneutralität (Art. 4)

– Rechtliche Anerkennung von automatisierten Vertragsabschlüssen (Art. 5) und 
Computercode (Art. 6)

– Zurechnung von Handlungen des AS (Art. 7); Unerwartete Handlungen des AS (Art. 8)

– Anwendbarkeit der bestehenden Vorschriften: Informationspflicht (Art. 9); 
Nichtvermeidung (Art. 10)
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• Wichtige Auslegungshinweise

abrufbar unter: 

https://uncitral.un.org/en/mlac

• Umsetzungsperspektiven

– EU?

– Deutschland?

https://uncitral.un.org/en/mlac


II. Der (neue) Rechtsrahmen
3. ELI Model Rules on Digital Assistants
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• ELI-Projekt "Model Rules on Algorithmic Contracts" 
Projektzeitraum: März 2022 - Februar 2025

• Modellregeln für digitale Assistenten bei Verbraucherverträgen (April 
2025)

– Ausschließlicher Fokus auf den Einsatz von digitalen Assistenten (DA) in B2C-Situationen

– Aufzählung von Grundsätzen, u.a.: 

• Zurechnung von DA-Handlungen

• Vorvertragliche Informationspflichten 

• Nicht-Diskriminierungs-/No-Barrier-Prinzip

• Offenlegung der Nutzung der DA (und der Vorgabe-Parameter)

• Schutz vor Manipulation und Interessenkonflikten

– Relevanz in spezifischen EU-Verbraucherrechtsrichtlinien, u.a.:

• Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln, E-Commerce-Richtlinie, Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken, Richtlinie über Verbraucherrechte, Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf und Richtlinie über digitale Inhalte



II. Der (neue) Rechtsrahmen
4. Wissenschaftliche Vorarbeiten
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• Principles for AI in Contracting 
(Diskussionsentwurf, Version 2.1 - jetzt Version 3.0)

– C. Wendehorst, EuCML 2024, 43: Breiterer Ansatz, über das Verbraucherrecht hinaus

– Teil I Allgemeine Bestimmung (Grundsätze 1-2, insbesondere Pcp 1 Abs. 1): "über die 
Verwendung elektronischer Agenten für die Vorbereitung, das Aushandeln, den 
Abschluss oder die Erfüllung von Verträgen ohne menschliches Zutun".

– Teil II (Grundsätze 3-5): Erkennung, Identifizierung, Zurechnung

– Teil III (Grundsätze 6-10): Konzept der Rahmenvereinbarungen

– Teil IV (Grundsätze 11-16): Anwendung des Vertragsrechts, insbesondere: 
Anwendbarkeit, kognitiver und willensmäßiger Zustand, Sorgfaltsmaßstab, Werturteile 
=> "Übersetzung" der vertragsrechtlichen Normen

• (Noch) kein "hartes" EU-Vertragsrecht
– Aber sichtbares Interesse der Europäischen Kommission, die mehrere Studien in Auftrag

gegeben hat

– Erwartungen gegenüber der neu ernannten Kommission (vgl. Wendehorst, EuCML 2024, 
43)



III. Dispositives Recht – Ein weißer Fleck?
1. Materieller Inhalt von Verträgen
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• Verfahren des KI-generierten Vertragsabschlusses vs. Inhalt von 
generierten Verträgen

– Schwerpunkt des entstehenden Rechtsrahmens: Verfahren des Vertragsabschlusses 
und der Vertragserfüllung

– Einzige Ausnahme: Hierarchie der normativen Regime in Prinzip 7 der (Wendehorst-) 
Grundsätze für KI im Vertragswesen (Diskussionsentwurf, Version 2.1); "Standardregeln 
nach geltendem Recht" rangieren in dieser Hierarchie sehr weit unten
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• Verfahren des KI-generierten Vertragsabschlusses vs. Inhalt von 
generierten Verträgen

– Schwerpunkt des entstehenden Rechtsrahmens: Verfahren des Vertragsabschlusses und 
der Vertragserfüllung

– Auswirkungen auf den Inhalt von Verträgen

Spekulation, ob KI-Systeme perfekte, "vollständige" Verträge erstellen könnten, die 
alle zukünftigen Eventualitäten antizipieren und das Vertragsrecht obsolet machen

D Hadfield-Menell/GK Hadfield, Incomplete Contracting and AI Alignment (2019)

Oder: Legal Science Fiction und stattdessen neue Ungleichgewichte?

JM Lipshaw, The Persistence of 'Dumb' Contracts (2019)
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• Verfahren des KI-generierten Vertragsabschlusses vs. Inhalt von 
generierten Verträgen

– Schwerpunkt des entstehenden Rechtsrahmens

– Auswirkungen auf den Inhalt von Verträgen

• Frage: Auswirkung von ”AI Contracting auf Dispositives Recht?
– Relevanz des dispositiven Rechts:

"Implied Terms" für unvorhergesehene Eventualitäten => Kann KI besser vorhersagen?

– Fähigkeit zur Erfüllung der Regulierungsfunktion

Dispositives Recht als “Nudge” zur Offenlegung bestimmter Informationen während der 
Vertragsverhandlungen oder als Anreiz für ein bestimmtes Vertragsverhalten => Welche 
Auswirkungen auf das “Verhalten” der KI?

– Inhalt des dispositiven Rechts

”Market Mimicking" vs. Regulierungsfunktion: 

Ändern KI-Verträge das Gleichgewicht?



III. Dispositives Recht – Ein weißer Fleck?
2. Kosten der Abbedingung
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• Transaktionskosten der Abbedingung (“Contracting Around”)
– Informationskosten: Lesen und Verstehen ihres Inhalts

– Kosten für die Ausarbeitung: Neuformulierung der Standardregeln

– Verhandlungskosten: Bemühungen um eine vertragliche Einigung

• Auswirkungen von AI Contracting
– Senkung der Kosten für die Vertragsüberprüfung

– Senkung der Kosten für die Erstellung alternativer Vertragsklauseln

– Senkung der Verhandlungskosten durch Chatbots

• Abbedingung zu (viel) geringeren Kosten
– Vgl. Algorithmic Pricing, aber auch in Bezug auf andere Vertragsbedingungen



III. Dispositives Recht – Ein weißer Fleck?
3. Funktionen des dispositiven Rechts
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• ”Stickiness” des dispositiven Rechts
– Transaktionskosten

– Verhaltensbasierte Erläuterung 

– Verringerung der Stickiness durch AI Contracting

• Dispositives Recht als Maßstab
– Faire Vertragsbedingungen

– AGBs gemessen an - und ersetzt durch – dispositives Recht

– Argument: Dispositives Recht ist “mehrheitsfähig”

– Aber was ist, wenn dispositives Recht typischerweise abbedingen wird?

• Dispositives Recht als Musterregeln
– Geringere Kosten für den Vertragsabschluss, wenn sich die Parteien auf Standardregeln 

verlassen können: Keine Notwendigkeit, Klauseln zu entwerfen

– Aber: Bei deutlich geringeren Transaktionskosten überhaupt noch notwendig?



III. Dispositives Recht – Ein weißer Fleck?
4. Inhalte dispositiven Rechts
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• Marktabbildendes (“Majoritarian”) dispositives Recht
– Idee: Verzugsregeln sind gängige Vertragspraxis

– Aber: KI ist schneller bei der Verarbeitung von Daten über Vertragspraktiken: KI als
neuer Lückenfüller

– Auswirkungen auf Funktionen dispositiven Rechts: Modellregeln (-), Maßstab (-)

– Muss dispositives Recht angepasst werden?

• Regulierendes dispositives Recht
– Insbesondere: “penalty default rules”, die die Offenlegung von Informationen auslösen

– Informationen sind für KI möglicherweise ohnehin verfügbar



IV. Fazit und Ausblick
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• Praxisrelevanz von KI-Verträgen & Entstehung eines KI-Vertragsrechts

• Aber: (Bisher) auf Verfahren des Vertragsschlusses beschränkt

• Grundsätzlicher: Auswirkung auf dispositives Recht

... als Regulierungsinstrument

... als Musterregeln

• Kernfrage: Regelungsbedarf?

... vgl. AGB-Recht => erhöhte “stickiness” des dispositiven Rechts

... KI-Verträge anders (nicht standardisiert), aber ähnliche Bedeutung
(Transaktionskosten) 

... Bedarf an ähnlichen Beschränkungen für KI-Verträge, zumindest bei 
einseitigem Einsatz von KI?



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.
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